
A n t r a g 

  auf Anordnung einer verkehrsrechtlichen Anordnung zur Sicherung einer Arbeitsstelle 

 gem. § 45 StVO (RSA 21)   

                                                                                                                               Der Antrag ist 14 Tage vor der Maßnahme einzureichen. 

 

                                                                                                 

Antrag gestellt 

von: 

Firma/Firmensitz 

Name, Vorname 

Telefon/E-Mail-Adresse 

 

Arbeitsstelle: Ort/Ortsteil 

Straße 

Land-, Kreis,- Bundesstraße Nr.                      von km                                                   bis km 

LBV-Bezeichnung bei Land-, Kreis-, Bundesstraßen: Straße, Abschnitt, Station 

Baustellenlänge 

Verantwortliche Person für 

die Verkehrssicherung: 

Name,   Vorname 

Wohnort, Straße, Haus-Nr.                                                           Telefon 

In Auftrag gegeben von: Name,  Vorname 

Wohnort, Straße, Haus-Nr. 

Art der Maßnahme: (z.B. 

Neubau, Deckenerneuerung, 

Verbreitung, Durchlass, 

Kanalisation usw.)     

 

 

 

Dauer der Maßnahme: 

 

 vom                                                                                                         bis                                                  

Verkehrsrechtliche 

Sicherung der Arbeitsstelle 

(z.B. halbseitige Sperrung, 

Vollsperrung etc.) 

 

 

Regelplan-Nr. (RSA 21) 

Sonstige Hinweise z. B. 

Umleitungsstrecke, 

Notwege, Sicherung  nach 

Beendigung der Arbeiten 

wegen Rollsplit o.ä. 

 

 

 

        

                   Ort, Datum                                                                                                                   Unterschrift 

Es wird hiermit ausdrücklich versichert, dass bei der Erteilung der 
Anordnung die Kosten sowie die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszeichen sowie die 
Beleuchtung vom Antragsteller übernommen werden. Etwaige 
Haftpflichtansprüche, die sich aus dem Baustellenbetrieb ergeben, 
werden in vollem Umfang vom Antragsteller übernommen. 


